
 

 

 

VERHALTENSVEREINBARUNGEN 

 

Geschätzte Eltern, 

 

wie vom Bundesministerium für Bildung gewünscht bzw. gefordert, haben die 

Schulpartner (Schulleitung, Lehrer/innen und Elternvertreter/innen) 

der Volksschule 1160 Wien, Julius-Meinl-Gasse 1 die nachfolgenden 

Verhaltensvereinbarungen ausgearbeitet. 

 

Diese Vereinbarungen sollen den Schulalltag für alle erleichtern und den Umgang 

miteinander möglichst konfliktfrei halten. 

 

 

 

INHALT: 

 

 Verhaltensvereinbarungen für Schülerinnen und Schüler 

 Verhaltensvereinbarungen für Eltern 

 Verhaltensvereinbarungen für Lehrerinnen, Lehrer und Schulleitung 

  



VERHALTENSVEREINBARUNGEN FÜR SCHÜLER/INNEN 
 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sowohl im, als auch vor dem Schulhaus höflich 

grüßen. 

Das Klettern am Geländer vor der Schule, sowie im Stiegenhaus, an Klo- und 

Garderobewänden ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt! 

Das Schulhaus (nach der Schwungtüre) darf nicht vor 7:45 Uhr betreten werden (Ausnahme: 

Förderstundenkinder, sowie Kinder, die zur kostenlosen Frühaufsicht ab 7:15 Uhr 

angemeldet sind)  

Um den Unterricht um 8 Uhr pünktlich beginnen zu können, haben sich die Schüler/innen 

bereits 10 Minuten vor 8 Uhr in der Klasse einzufinden. 

Die Schüler/innen sollen sich rücksichtsvoll und dem Schulbetrieb im Schulgebäude 

angepasst benehmen ( z.B. ruhiges Gehen im Stiegenhaus, kein Lärmen, Trampeln oder 

Rennen auf dem Gang ...). 

Ein respektvoller und hilfsbereiter Umgang miteinander und auch mit den Lehrer/innen hat 

für alle die gleiche Gültigkeit. 

Schimpfwörter und aggressives Verhalten, Ausspotten und Beleidigungen haben 

deshalb in der Schule keinen Platz ! 

Bei Fehlverhalten haben sich die Schüler/innen in angemessener Art und Weise zu 

entschuldigen. 

Die Hausübungen müssen gewissenhaft, ordentlich und regelmäßig erledigt werden. 

Nach dem Verlassen des Schulhauses dürfen Schüler/innen das Haus nicht mehr betreten, 

um vergessene Schulsachen zu holen. 

Schuleigenes Inventar ( Möbel, Geräte, Lehr- und Lernmittel ) und eigene Schulsachen, 

sowie die der Mitschüler, sollen sorgsam behandelt werden. Bei mutwilliger 

Beschädigung oder Verlust tragen die Eltern die Kosten für Ersatz oder Reparatur. 

Richtiges Benützen der Toiletten bedeutet: hinter sich Türen schließen, auf Sauberkeit 

achten, Hände waschen! 

Sanktionen: 

1. Ermahnungen 
2. Einzelgespräch 
3. Gespräch mit der Klasse zur Hilfestellung 
4. Mitteilung an die Eltern im Elternheft 
5. Gespräch mit den Eltern ohne u. im Beisein des Schülers/der Schülerin mit 

Vereinbarungen 
6. Gespräch in der Direktion mit erweiterten Vereinbarungen 
7. Gespräch zwischen Vertretern des Elternvereins und den Eltern (evtl. Einberufung 

eines Klassenforums) 
8. Gespräch der Eltern mit der Pflichtschulinspektorin mit etwaiger folgender Dispension 

  



VERHALTENSVEREINBARUNGEN FÜR ELTERN 
 

Die Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder zeitgerecht von daheim wegzuschicken, damit diese 

pünktlich (7:50 Uhr) in der Klasse anwesend sind und der Unterricht um 8 Uhr beginnen 

kann. 

Sie werden ersucht, ihr Kind nur bis zum Schultor zu begleiten, um es zur Selbständigkeit zu 

erziehen! Dringende Angelegenheiten und Notfälle sind ausgenommen, sowie die ersten 

Klassen während der ersten Schulwochen. 

Eltern werden gebeten, das Schulhaus nicht vor 7:45 Uhr zu betreten. Bei ausnehmend 

schlechten Witterungsverhältnissen bitte vor der Schwingtüre auf den Einlass warten ( 

Ausnahme: Terminvereinbarungen zu Gesprächen) . 

Elternhefte müssen täglich kontrolliert und bindend unterschrieben werden! 

Schulische Termine ( Elternsprechtag, Klassenforum, Elternabend, Vorladung,..) sind im 

Interesse Ihres Kindes unbedingt einzuhalten! Sollte dies nicht möglich sein, ersuchen wir 

Sie dringend um eine telefonische oder schriftliche Mitteilung. 

Kinder müssen bei Abwesenheit vom Unterricht (z.B. Krankheit) innerhalb von 3 Tagen 

telefonisch oder schriftlich entschuldigt werden. Dies dient der Sicherheit Ihres Kindes! Bei 

einer Krankheit über 3 Unterrichtstage hinaus, benötigen wir eine ärztliche Bestätigung. 

Ansteckende Infektionskrankheiten ( Röteln, Hepatitis,..) bitte sofort der Schulleitung 

melden! 

Änderungen der Adresse müssen zum Schutz des Kindes unverzüglich der Direktion mittels 

Meldezettel mitgeteilt werden. Dies gilt auch bei Telefonnummernänderung, Notfalladresse, 

oder wenn das Kind in die Obsorge einer anderen Person in Abwesenheit der Eltern (z.B. 

Kurzurlaub d. Eltern) übergeben wird. 

Für längere Eltern-Lehrer-Gespräche muss mit dem Lehrer ein Termin vereinbart werden! 

Kurz vor oder während des Unterrichts besteht dafür keine Möglichkeit ! Ausgenommen sind 

Notfälle. 

 
 

Die Schulleitung, die Lehrer/innen und auch Ihr Kind 
ersuchen Sie, im Interesse aller, diese Vereinbarungen 
zu beachten und einzuhalten. 

  



VERHALTENSVEREINBARUNGEN FÜR LEHRER/INNEN 
 

Offener und ehrlicher Umgang miteinander ist Voraussetzung für ein gutes Team. 

Die regelmäßige bewusste Kontaktaufnahme mit den Kolleginnen und Kollegen soll 

Missverständnisse vermeiden helfen. 

Gegenseitige Unterstützung im pädagogischen, im methodisch didaktischen und im 

seelisch privaten Bereich erleichtert uns den Schulalltag! 

Im Eingangsbereich der Schule begrüßen Lehrer/innen und Schüler/innen einander. 

Die Lehrer/innen geben mit ihrer Pünktlichkeit ein gutes Beispiel. 

Allen Schüler/innenn, Eltern und Kollegen/Kolleginnen sollen Geduld, Toleranz, Akzeptanz 

und Höflichkeit entgegengebracht werden. 

Auf Ordnung ist zu achten: 

1. in der Klasse,  
2. auf dem Gang ( Gruppentische, Garderobe ...)  

3. in Lehrräumen ( Begl., Med., We., Ts,...)  bzgl. Fundgegenständen bei 
vorhergehender Kl. nachfragen, bzw. in Fundkiste geben  

4. im Lehrerzimmer ( Kopiervorlagen, Kühlschrank, Geschirr ...). 
 

Wichtige  Informationen der Schulleiterin und der Kustoden sind verlässlich an der 

Anschlagtafel im LZ nachzulesen. 

 

Erlässe, Konferenzprotokolle und Mitteilungen per 
Mail sind von allen zur Kenntnis zu nehmen. 
 

Vorgegebene Termine müssen eingehalten werden. 
Ist dies nicht möglich, bitte rechtzeitig bekannt geben. 
 

 

Zum Wohle aller wollen wir uns gegenseitig den mühevollen administrativen  

Alltag erleichtern. 

 


